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gestellt hatte, während die Tessinerinnen unter den Frauen eine Probe-

abstimmung über das Zivilschutzgesetz organisierten. Nachdem der Zivil-
schutzartikel verworfen worden ist, bittet der Schweizerische Verband

für Frauenstimmrecht seine Mitglieder wie auch die andern Schweizer-

frauen, sie möchten sich /rezmz/i'ig in grosser Zahl für den Hauswehr-
dienst melden.

Wie dem zu entnehmen war, hat der Zentralvorstand
auch die Möglichkeit studiert, in einer Anzahl von Kantonen die Ein-

Schreibung der Frauen ins Stimmregister zu verlangen. Da diese Ein-

Schreibung, wie vorauszusehen war, nicht gestattet wurde, haben die

Sektionen Genf und Lausanne und ein Mitglied aus Neuenburg einen

Rekurs ans Bundesgericht gemacht. Die rührige Sektion Basel hat zu-
dem eine neue Initiative gestartet: die Bürger sollen in einer Vorabstim-

mung beschliessen, ob sie bereit wären, eine Verfassungsänderung an-

zunehmen, wonach Männer und Frauen gemeinsam über die Einführung
des Frauenstimmrechts abstimmen könnten.

Auf einen versandten Fragebogen über Fragen des Fßwz/zi?KrecÄ£s

trafen über 1000 Antworten ein. Das Ergebnis der Bearbeitung dieser

Umfrage wurde Bundesrichter Stocker übermittelt, das ihm für seine

Studie über das Projekt einer Revision des Güterrechts dienlich sein

dürfte.
An Stelle der zurücktretenden, sehr verdienten Frau Gowzew&acÄ,

Präsidentin der Sektion Bern, wurde Frau in den Zen-

tralvorstand gewählt.

Frau tfagraawzz, Präsidentin der Sektion Ölten, umriss die Tätig-
keit der Frauenbewegung in Ölten, wobei sie zu dem betrüblichen Schlusis

kam, dass die Aktivität der Frauen in der Stellungnahme zu öffent-
liehen Fragen zu Beginn des Jahrhunderts grösser gewesen sei als jetzt.

Am Bankett im „Glockenhof" hiess Statthalter ITztta die Delegierten
im Namen der Behörde von Ölten willkommen und begrüsste sie, sehr

schmeichelhaft, als die „Intelligenz", Nationalrat GzWe/wezer versi-

cherte die Frauen, dass die Eingaben der Frauenverbände im Bundes-

haus stets mit Aufmerksamkeit studiert würden; Dr. /Az Scwzazzi er-
innerte wieder einmal daran, dass auf der ganzen Welt nur noch 13

Länder ohne Frauenstimmrecht seien, darunter die ScÄM/ezz als einzige
und zugleich älteste Demokratie, und dass der Friede nur mit Hilfe

von Mann Frau geschaffen werden könne. B.

Den Ratsmitgliedern,
die demnächst die Botschaft des Bundesrates über die Einführung

des Frauenstimm- und -Wahlrechts zu beraten haben, zum Nachdenken.

Der grösste Feind des Rechtes ist das Vorrecht. (Marie v. Ebner-

Eschenbach).

3


	Den Ratsmitgliedern

